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Behindertenreferat im AStA der Universität Hamburg

Beim Zahlen sind wir alle gleich

Abschaffung der Studiengebührenbefreiungen!

Der Schwarz-Grüne Senat plant, zu Beginn des kommenden Wintersemesters sämtliche Studiengebührenbefreiungen – auch die für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit abzuschaffen, um die Senkung der Studiengebühren auf 375 € zu finanzieren!

Die Befreiungstatbestände wurden eingeführt, um soziale Härten und ungleiche Studienbedingungen auszugleichen. Zwar gibt es ein Studiendarlehen, um diese Härten abzufedern, doch bedeutet dies lediglich eine Verschuldung der Studierenden.

Das Darlehen muss ab einem Einkommen von 30.000 brutto auf einen Schlag zurückgezahlt werden, ungeachtet der Tatsache, dass das Nettoeinkommen stark variieren kann.

Für behinderte und chronisch kranke Studierende besteht im Alltag ein finanzieller Mehraufwand, der sich in Form von Zuzahlungen für Medikamente, Kfz-Anpassungen und Hilfsmittel niederschlägt, die nicht steuerlich abgesetzt werden können. Unterm Strich bleibt weniger zum Leben.

Die Aussicht auf eine Verschuldung wird viele Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung vom Studium abschrecken.

Dabei sieht der ohnehin schwierige Arbeitsmarkt für sie ohne abgeschlossene Ausbildung bzw. ohne abgeschlossenen Hochschulabschluss noch schlechter aus, denn die Bereitschaft der freien Wirtschaft, eher die Ausgleichsabgabe zu zahlen, anstatt Behinderte und chronisch kranke Arbeitssuchende einzustellen, ist groß. Durch eine nicht beendete Hochschulausbildung sinkt die Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt. Ein höheres Bildungsniveau erhöht somit die Chancen am Arbeitsmarkt deutlich und ermöglicht damit ein vom Staat finanziell unabhängiges und selbstbestimmtes Leben sowie den Erwerb von Rentenanwartschaften. 

Eine Befreiung nach der Regelstudienzeit plus zwei Semester kann diese soziale Schieflage nicht kompensieren.

Zwar soll es eine Übergangsregelung bis zum Sommersemester 2009 geben, in der die bestehenden Bescheide ihre Gültigkeit behalten, jedoch zahlen ab Sommersemester 2009 ALLE Studierenden, sprich die bestehenden Befreiungsbescheide verlieren ihre Gültigkeit, d.h. spätestens im März 2009 müsst auch IHR ZAHLEN!!!

Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet!

Kommt alle am Dienstag, 08.07.08 um 17 Uhr zur Sitzung des Wissenschaftsausschusses im Rathaus!

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage der Interessengemeinschaft behinderter und chronisch kranker Studierender: 

www.igbc.uni-hamburg.de
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